
 
 

Auf Grundlage von § 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 1b Abs. 1 Satz 4, § 9 Abs. 2 Nr. 1 des Heilberufsgesetzes 
(HeilBG) Rheinland-Pfalz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. 2014, 302), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.2024 (GVBl. S. 73), beschließt die Vertreterversammlung der Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz in ihrer Sitzung am 31. Oktober 2025 eine 1. Satzung zur Änderung der Meldeordnung der 
Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz vom 30. November 2024: 

  
§ 1 Änderung der Meldeordnung der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz vom 30. 
November 2024 

(1) § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In § 4 Absatz 1 Nr. 10 wird der Satzteil „, im Original oder in Form amtlich beglaubigter 
Fotokopie“ gestrichen.  

b) In § 4 Absatz 1 Nr. 11 wird der Satzteil „, im Original oder in Form amtlich beglaubigter 
Fotokopie“ gestrichen.  

c) In § 4 Absatz 1 Nr. 12 wird der Satzteil „, im Original oder in Form amtlich beglaubigter 
Fotokopie“ gestrichen.  

 

§ 2 Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

Die Präsidentin oder Vizepräsidentin und Geschäftsführerin werden ermächtigt, den Wortlaut der 
Meldeordnung in der geänderten Fassung bekannt zu machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen. 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2026 in Kraft. Sie wird nach Genehmigung des Ministeriums für 
Wissenschaft und Gesundheit vom 22.01.2026, Az.: 3126-0046#2025/0005-1501 15216, hiermit ausgefertigt 
und ist öffentlich bekannt zu machen. 

Mainz, den 26.01.2026 

 

 

Sabine Maur 
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